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VK Hamburg: Aufhebung der Ausschreibung nur wenn kein milderes Mittel! 
 

Entscheidung vom 22.03.2007 - VK BSU-1/07 
 
1. Es ist keine Frage der Zulässigkeit bzw. der Antragsbefugnis, ob das eigene Angebot 

wegen fehlender Nachweise auszuschließen ist. Der Zugang zum Nachprüfverfahren 
vor den Vergabekammern wird dadurch nicht verwehrt. Die Frage des Ausschlusses 
ist eine Thematik, die in der Begründetheit zu behandeln ist.  
 

2. Eine Aufhebung der Ausschreibung kann dann die richtige Entscheidung sein, wenn 
das Vergabeverfahren von Beginn an durch Vergaberechtsverstöße geprägt ist oder 
eine vergaberechtskonforme Wertung der vorliegenden Angebote und ein 
entsprechender Zuschlag auf der Grundlage der vorliegenden Ausschreibung nicht 
möglich ist. Eine Aufhebung kann auch dann die zutreffende Entscheidung sein, 
wenn die Preisermittlungsgrundlagen in den Verdingungsunterlagen unklar waren.  

 
 
 

LG Berlin: Wer trägt das Vergabeverfahrensrisiko? 
 

Entscheidung vom 15.11.2006 - 23 O 148/06 
 
Ein Auftragnehmer kann vom öffentlichen Auftraggeber aus einer entsprechenden 
Anwendung von § 2 Nr. 5 VOB/B den Ersatz der Mehrkosten verlangen, die ihm durch 
die zeitliche Verschiebung des Zuschlags und damit der Bauausführung entstehen.  
 
 
 

OLG Frankfurt: Vergaberechtswidrige Anforderungen als 
schwerwiegender Grund? 

 
Entscheidung vom 02.03.2007 - 11 Verg 14/06 

 
1. Ein schwerwiegender Grund im Sinn von § 26 Nr. 1 c) VOB/A, der die Aufhebung der 

Ausschreibung rechtfertigt, kann vorliegen, wenn die Ausschreibung 
vergaberechtswidrige Anforderungen an die Bieter enthält, die zu einer 
Beschränkung des Bieterkreises führen (Eigenleistungsquote von 30 % im eigenen 
Betrieb). 

 

 

2. Kann der Mangel des Verfahrens nicht anders und allenfalls im Rahmen einer 
Neuausschreibung behoben werden, so ist die Aufhebung der Ausschreibung 
unabhängig davon geboten, ob die Vergabestelle hinsichtlich der rechtswidrigen 
Vergabebedingungen ein Vorwurf trifft. 
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